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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Mittheilungen
über den Stand der Cholera.

V.

Preußen: In Berlin wurden bis zum 4. d. Mts. Mittags 26 Personen als an der Cholera erkrankt

zemelbet, von welchen 24 gestorben und 2 in Behandlung verblieben sind. — In der Stadt und im Kreise
atibor (Reg.-Bez. Oppeln) sind vom 11. Juni bis 5. Juli 49 Erkrankungen, wovon 29 mit tödtlichem Aus-

gange, vorgekommen. — Im Regierungs-Bezirk Bromberg sind in der Zeit vom 3. bis 10. Juli 43 Erkrankungs=
fälle, darunter 23 mit tödtlichem Ausgange, gemeldet worden. — Im Regierungs-Bezirk Marienwerder wurden

vom 27. Juni bis 7. Juli in den Kreisen Thorn, Graudenz, Schwetz, Stuhm und Straßburg 111 Cholerafälle
festgestellt, wovon 77 tödtlich verliefen.— Im Regierungs-Bezirk Danzig gelangten vom 2. bis 8. Juli aus den

Kreisen Danzig, Marienburg, Elbing und Stargardt 112 Fälle, unter welchen 68 zum Tode führten, zur
Anzeige. — In der Stadt Breslau und im Kreise Trebnitz (Reg.-Bez. Breslau) sanden vom 9. bis 15. Juli
19 Erkrankungen, darunter 11 mit tödtlichem Verlaufe, statt. — Außerdem sind in der ersten Hälfte des Juli

Erkrankungen in geringerer Zahl vorgekommen in den Regierungs-Bezirken Gumbinnen (Kreis Ragnit), Königs-
berg (Stadt Königsberg und Ortelsburg, Kreis Labiau und Kreis Fischhausen), Liegnitz (Stadt Jauer),
Potsdam (unter der Schiffs-Bevölkerung in Liebenwalde und an der Oranienburger Schleuse) und in der
Stadt Magdeburg.

Bayern: Ende Juni und im Laufe des Juli sind in München 4, in Nürnberg 2, in Würzburg 8
und in Lindau 1 Erkrankungsfall vorgekommen, darunter 11 Fälle mit tödtlichem Verlauf. Einige davon
betrafen Durchreisende.

Königreich Sachsen: In der Stadt Dresden, den Gerichtsamts-Bezirken Dresden, Döhlen, Tharandt
und Radeberg sind in der Zeit vom 13. bis 20. Juli 130 Personen erkrankt und von diesen 48 gestorben.
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Mittheilungen
über den Stand der Ninderpest.

XIII.

1. Oesterreich-Ungarn.
Am 28. Juli d. Is. herrschte die Rinderpest in Galtlzien (Bezirke: Husiatyn und Brody), Dalmatien

(Bezirk: Kattaro), Kroatien und Slavonien (Agramer, Fiumaner und Verötzer Komitat) und in der
Militärgrenze.

2. Rußland.
Im Laufe des Juli ist die Rinderpest auch im Kreise Bielsk (Gouvernement Grodno) ausgebrochen.

Im Uebrigen ergeben die neueren Nachrichten gegen die letzte Mittheilung (vergl. S. 234 des Central-Blatts)
keine erhebliche Veränderung.

Auf Grund des §. 362 des Strafgesetzbuches ist

. Der Flößer Joseph Bielinski aus Chlapowka in Galizien, 51 Jahre alt, nach erfolgter gericht-
licher Bestrafung wegen Lanestreichens und Bettelus, durch Beschluß der Königlich preußischen
Regierung, Abtheilung des Innern, zu Bromberg vom 28. Juli 1873;

. der Arbeiter Navy Istran Karoly, 34 Jahre alt, gebürtig aus Hassan-Palanka in Serbien,
nach erfolgter gerichilicher Bestrafung wegen Landstreichens und Bettelns, durch Beschluß der
Königlich preußischen Regierung zu Poksdam vom 14 Juli 1873;

. der Handarbeiter Joachim Loewy, 19 Jahre alt, aus Röschlau bei Prag, nach erfolgter
gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens und Bettelns, durch Beschluß der Königlich
preußischen Regierung zu Erfurt vom 28. Juli 1873;

4# der Kattundrucker Ferdinand Grund, 35 Jahre alt, gebürtig aus Wernstadt, Bezirks-Haupt-

mannschaft Tetschen in Böhmen, nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens

und Vetteins durch Beschluß der Königlich preußischen Regierung zu Schleswig vom
19. Juli 1873;
der Schlächtergeselle Johann Kolar aus Swalkowitz in Vöhmen, nach erfolgter gerichtlicher
Bestrafung wegen Landstreichens und Bettelns, durch Veschluß der Königlich preußischen Land-
drostei zu Lüneburg vom 31. Juli 1873;

4#die Fabrikarbeiterin Maria Heier, 20 Jahre alt, gehürtig aus Dittenbächel (Bezicksamt
Friedland in Oesterreich), nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens und

hewerbsmäßiger Unzucht, durch Beschluß des Magistrats der Könsglich bayrischen Stadt Augs-
krg 19. Juli 1873 auf die Dauer von zwei Jahren, vom 24. August d. Is. an

gerechnet;
 dle verehelichte Handarbeiterin Anna Maria Bauer, 55 Jahre alt, gebürtig aus Klein-

Pertholz in Nieder-Oesterreich, nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Bettelns und Um-
herziehens als Landstreicherin, durch Beschluß des Herzoglich sächsischen Landrathsamtes zu
Koburg vom 21. Juli 1873

aus dem Reichsgebiete ausgewiesen worden.
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2. Gewerbe--Wesen.

Bekanntmachung,

betreffend die Prüfung der Apotheker. Vom 18. Juli 1873.

Auf Grund der Bestimmung im F. 29 der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869 (Bundes-Gesetzblatt S. 245)

hat der Bundesrath beschlossen, die Bekanntmachung vom 25. September 1869, betreffend die Prüfung der
Aerzte, Zahnärzte, Thierärzte und Apotheker (B.-G.-Bl. S. 635), dahin zu ändern, daß das zweite Alinea

den 8. 3 nui Vorschriften über die Prüfung der Apotheker (Abschnitt IV. der Bekanntmachung) folgende
Fassung erhält:
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